
Von: Wolfgang Stadler <w.j.stadler@gmail.com> 
Datum: 20. Juni 2011 12:49:26 MESZ 
Betreff: Bachelorarbeiten: Kriterien der Fakultät 
 
Sehr geehrte Institutsleiter/-innen, liebe Studienbeauftragte!  
 
Am Freitag (17. Juni) wurde im Fakultätsrat der letzte Entwurf der Kriterien für BA-
(SE-)Arbeiten akzeptiert und verabschiedet und ich erlaube mir, Ihnen die 
Endfassung zur Kenntnis zu bringen. Wir wollen mit diesen fakultätsweiten 
Kriterien zur Transparenz und einer verbesserten Prüfungskultur (Information über 
Prüfungsanforderungen) beitragen (s. auch "Richtlinien Best Practice 
Lehre", http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/philologisch_kulturwissenschaftliche/fakult
aet_intern/copy_of_richtlinienbestpracticelehre1[1].pdf, die bei Gelegenheit um 
Richtlinien für das Bewerten erweitert werden sollten.) 
 
Die Kriterien sind auf der Homepage Ihres Instituts an geeigneter Stelle zu 
veröffentlichen und die Studierenden zu informieren. Wir starten ab WS 2011/12 
einen einjährigen Probelauf. Innerhalb dieser Zeit ersuche ich Sie, BA-Arbeiten nach 
diesem Raster zu korrigieren und zu bewerten und, falls Sie Unzulänglichkeiten in 
den Deskriptoren entdecken, mir diese zu melden, damit der Raster schrittweise 
verbessert werden kann. Gespräche mit den KollegInnen helfen natürlich, ein 
gemeinsames Verständnis, was die Deskriptoren im konkreten Fall bedeuten, zu 
entwickeln. Die grauen Bänder sind nicht beschrieben. Liegt ein/e Studierende/r Ihrer 
Meinung nach mit der erbrachten Leistung zwischen den Punkten  10 und 8, 8 und 6, 
6 und 4 oder 4 und 2, so vergeben Sie 9, 7, 5 resp. 3 Punkte. Bei Fragen können Sie 
sich gern an mich wenden. 
 
Der Raster ist nach der Beurteilung der Arbeit von dem/der Studierenden gemeinsam 
mit dem Formular "Nachweis der BA-Arbeit" im Prüfungsreferat abzugeben. 
(Letzteres Formular wurde ebenso wie das Formular zur eidesstattlichen Erklärung 
noch einmal überarbeitet. (s. Attachment) 
 
Beachten Sie bitte, dass die Leistung (oder Workload) für die BA-Arbeit zusätzlich 
zur Lehrveranstaltung zu erbringen ist, in deren Rahmen sie verfasst wird. 
Dennoch ist die BA-Arbeit Teil der Lehrveranstaltung und die Note der BA-Arbeit 
macht mit den Noten der anderen Anforderungen im Rahmen der LV die Gesamtnote 
aus. Eine Gewichtung der einzelnen Teile nehmen Sie bitte selber vor. Zu beachten: 
Wird die BA-Arbeit z.B. im Rahmen eines PS oder eines SE erstellt, so ersetzt die BA-
Arbeit nicht die PS- oder SE-Arbeit! 
 
Zu empfehlen ist, am Beginn der Semesters in jener LV, aus der ein BA-Arbeit 
hervorgehen kann, eine Liste auszuteilen, in der sich die Studierenden einzutragen 
haben, wenn sie zusätzlich eine BA-Arbeit verfassen wollen (= Anmelden zur BA-
Arbeit). Meldet sich der/die Studierende im Laufe oder bis spätestens zum Ende der 
LV von der BA-Arbeit ab, so wird er/sie lediglich für die Leistungen in der LV benotet 
(so er/sie diese absolviert). Ihm/ihr erwächst durch den Rücktritt von der BA-Arbeit 
kein Nachteil. Erfolgt keine Abmeldung, rechnet der/die Leiter/in der LV mit der 
Einreichung der BA-Arbeit spätestens innerhalb von 12 Monaten ab Beginn der LV 
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- es sei denn, der/die LV-Leiter/in hat in Absprache mit den Studierenden einen 
anderen Zeitraum festgelegt. 
 
Es obliegt der Verantwortung der Studierenden, BA-Arbeiten so 
fristgerecht einzureichen, dass ihnen eine Anmeldung zum MA-Studium 
möglich ist. 
 
Ich danke allen sehr herzlich, die an den Entwürfen der Kriterien mitgearbeitet und 
konstruktives Feedback gegeben haben. (Sie können diese Kriterien natürlich auch 
für Diplom- oder MA-Arbeiten verwenden.) 
 
Im Attachment finden Sie neben den fakultätsweiten Kriterien, dem Formular 
"Nachweis über die BA-Arbeit", der eidesstattl. Erklärung und dem 
Deckblatt ("Einreichung BA-Arbeit") noch eine Liste jener Pflicht- und Wahlmodule für 
die einzelnen BA-Studienrichtungen, aus denen eine BA-Arbeit hervorgehen kann. 
Alle Formulare sind auch auf der Website des Prüfungsreferates für die Studierenden 
verfügbar. 
 
Beste Grüße 
W Stadler 
 
Mail geht cc an Dekanin, Vorsitzenden des Fakultätsrates, Vizerektorat für Lehre, 
Prüfungsreferat, Vertreter der Studierenden 
 
--  
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Stadler, MA 
Information  
 
Bitte beachten Sie: 
Keine Sprechstunde am 23.6.2011 
Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit: nach Vereinbarung 
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